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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1983

Norm

EO §331 Abs2 B

Rechtssatz

Je nach dem Ergebnis der nach § 331 Abs 2 EO durchzuführenden Einvernehmung des Verp3ichteten - und andere

Gläubiger, zu deren Gunsten gleichfalls die Pfändung des Vermögensrechtes erfolgt ist - ist in der Regel die Verwertung

des gepfändeten Rechtes durch die Ermächtigung zur Teilung, allenfalls durch Zwangsverwaltung zu bewilligen,

letzteres allerdings nur bei der Möglichkeit, daß dem Verp3ichteten aus seinem Miteigentumsrecht an der beweglichen

körperlichen Sache ein Ertrag zufließen kann.
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